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Einleitung 

Die in den Hamburger Marschgebieten anzutreffenden Weichschichten 
wie Klei, Torf oder Mudde erfordern für die Errichtung von Bauwerken 
häufig Pfahlgründungen. Sofern ein derartiges Bauvorhaben zudem auf 
einem kontaminierten Standort oder einer Altlastverdachtsfläche 
realisiert werden soll, besteht beim Einbringen von Pfählen generell die 
Gefahr einer Schadstoffverschleppung durch die gering durchlässigen 
Weichschichten, · die als geologische Barriere den Grundwasserleiter 
vom kontaminierten Boden und Stauwasser trennen, in den 
Grundwasserleiter. 
Diese Schadstoffverschleppung kann sowohl durch eine Pfropfen
bildung an der Spitze des Pfahles und entlang des Pfahlmantels als 
auch nach der Pfahlherstellung durch Wasserumläufigkeiten 
stattfinden. 

Erkundung des Untergrundes 

Um Aussagen über den Schichtenaufbau und die Lagerungsdichte des 
Untergrundes zu erhalten, werden im Vorwege der Pfahlgründung u.a. 
mittels verschiedener Aufschlußverfahren · Baugrunduntersuchungen 
durchgeführt. Auch hierbei ist eine Verschleppung der Schadstoffe in 
den tieferen Untergrund zu vermeiden und ein Kontakt zwischen 
Stauwasser und Grundwasser zu unterbinden. 

Ggf. sind die Aufschlußarbeiten in einer Schutzverrohrung 
durchzufüh"ren bzw. die Bohrlöcher nach Abschluß der Arbeiten mit 
quellfähigem Material (z.B. Quellen) zu verfüllen. 

Sollten Mineralölkohlenwasserstoffe in Phase vorhanden sein, ist der 
Einsatz von Quellon als Abdichtung nicht zulässig. In diesem Fall ist 
Bentonit einzusetzen. 

Schadstoffuntersuchungen 

Für Wasser und Boden sind Umweltuntersuchungen durchzuführen. 
Die Untersuchungsparameter richten sich nach den Verhältnissen im 
Einzelfall , abhängig von den Verdachtskriterien und Erkenntnissen aus 
der Vorgeschichte. Bei den Untersuchungen ist die fachspezifische 
Vorgehensweise aus dem Altlastenbereich anzuwenden. Mit den 
Untersuchungen sind fachkundige Büros zu beauftragen. 

Um die Ergebnisse der baugrund- und umweltrelevanten Daten zur 
Auswahl der optimalen Pfahlart miteinander verknüpfen zu können und 
zur Kostenreduzierung der Aufschlußarbeiten , sollten die 
Baugrunderkundungen und Umweltuntersuchungen im Verbund 
durchgeführt werden: 



Einsatz einer Dichtungsplombe 

Dichtungsplomben sollen verhindern, daß beim Einbringen von Pfählen 
Schadstoffe verschleppt werden. Der Einsatz von Dichtungsplomben ist 
von der geologischen Situ"ation, Schadstoffkonzentrat"ion im Untergrund 
und Pfahlart abhängig. 

Vor der eigentlichen Pfahlherstellung wird durch Rammen oder 
Verdrängungsbohrungen eine Bohrung bis mindestens 0,5 m in die 
geologische Barriere niedergebracht. Die einzusetzende Dich
tungsplombe muß bis zur Geländeoberkante (GOK) bzw. bis min
destens 0,5 m oberhalb des höchsten zu erwartenden Stau- bzw: 
Grundwasserstandes reichen. Wird die Verfüllung mit Suspension nicht 
bis zur GOK ausgeführt, ist der verbleibende Hohlraum mit sauberem 
Sand zu verfüllen. 

Folgende Vorgaben sind generell einzuhalten: 

• Bohrdurchmesser ca. 0,2 m größer als Pfahldurchmesser bzw. 
bei quadratischen Fertigpfählen 0,2 m größer als die Diagonale 

• bei Teilverdrängungspfählen mit großem und kleinem Seelen
rohr muß der Bohrdurchmesser 0,3 m größer sein als der 
Pfahldurchmesser 

• Pfahl ist mittig und axial durch die Plombe zu führen 

• Spitze/Fußplatte und Durchmesser des Pfahles sind derart an
zusetzen, daß keine überschnitte entstehen 

• EigE?nschaften der Bentonitsuspension sind nachzuweisen und 
zu überwachen 

• Ansatzpunkte der Dichtungsplombe und des Pfahles sind 
geodätisch einzumessen 

Bei einer Rammpfahlgründung ohne 60°-Spitze ist der Suspension 
sauberer Sand zuzusetzen, wodurch das Entstehen einer Erdspitze 
innerhalb der Plombe gesichert ist. 

Bei Pfählen, die mit einer Spitze (Öffnungswinkel 
_:: 60°) versehen sind, kann unter Umständen auf eine Dichtungsplombe 
verzichtet werden (s. Tabelle). 



Auswahlkriterien für die optimalen Pfahlsysteme 

Die Auswahl der optimalen Pfahlsysteme hängt von der hydro
geologischen Situation, den Schadstoffkonzentrationen im Boden und 
Wasser und der Mächtigkeit der geologischen Barriere ab 
(s. Tabelle). 

Hydrogeologische Situation 

Hierbei wird zwischen zwei Situationen unterschieden: 

Oberhalb der geologischen Barriere befindet sich kein 
Stau- bzw. Grundwasser 

II Stauwasser tritt nur temporär oder in Stauwasserlinsen 
auf, bzw. oberhalb der geologischen Barriere ist ständig 

. Stau- bzw. Grundwasser vorhanden 

Schadstoffkonzentrationen 

Der Grad der Kontamination im Boden als auch im Stau-/Grundwasser 
muß berücksichtigt werden. Unterschieden werden folgende 
Kontaminationsgrade: 

~p 

>P~S 

>S 

Schadstoffkonzentration kleiner/gleich Prüfwert 

Schadstoffkonzentration größer Prüfwert, kleiner/gleich 
SanierungsleitiNert 

Schadstoffkonzentration größer Sanierungsleitwert 

Dabei sind zur Abschätzung des Kontaminationsgrades die jeweils 
gültigen Prüf- und . Sanierungsleitwerte der Umweltbehörde 
heranzuziehen (s. Tabelle). 
Bei Überschreitung der Prüfwerte ist das einzusetzende Pfahlsystem 
mit der Umweltbehörde, Amt für Umweltschutz - Gewässer- und 
Bodenschutz abzustimmen. Bei Überschreitung der 
Sanierungsleitwerte· ist darüber hinaus zu prüfen, ob zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen erforderlich sind. 



Mächtigkeit der geologischen Barriere 

Ein weiteres Auswahlkriterium für die Pfahlart stellt die Mächtigkeit 
(Dicke) der geologischen Barriere dar. Dabei werden vier Situationen 
unterschieden: 

!'> 1,0 m 
> 1,0 m, !'> 2,0 m 
> 2,0 m, !'> 5,0 m 
> 5,0 m 

Bei gering mächtigen Schichtdicken < 1 m ist die Barrierenwirkung der 
Kleischicht nur begrenzt gegeben. Hl9r muß stets im Einzelfall über die 
zu verwendende Pfahlart entschieden werden. 

Anmerkungen 

Stehen mehrere Pfahlsysteme zur Auswahl an, so sollte dasjenige zum 
Einsatz kommen, bei dem möglichst viel Boden verdrängt wird und 
somit wenig zu entsorgendes Bohrgut anfällt. 

Die Zusammensetzung der Bentonitsuspension ist auf das 
Pfahlmaterial und das Pfahlherstellungsverfahren abzustimmen und 
nachzuweisen. Während der Bauzeit ist die Einhaltung dieser 
festgelegten Eigenschaften durch Eigen- oder Fremdüberwachung 
sicherzustellen. 

Soweit statisch möglich, sollten wenige Pfähle mit großer Tragfähigkeit 
gegenüber vielen Pfählen mit geringer Tragfähigkeit bevorzugt werden. 
Auf das Einbringen von geneigten Pfähle sollte, soweit möglich, 
verzichtet werden. 

Eine Übertragung der Inhalte des vorliegenden Merkblattes auf andere 
Wasserstauer, wie z.B. Mergel, ist nicht zulässig. 

Entsteht bei der Pfahleinbringung ein offener Ringraum, so ist dieser 
bereits beim Einbringen mit einer geeigneten Verpreßmasse zu 
verprassen. Prinzipiell sind solche Pfahlsysteme zu bevorzugen, wo 
dieser Ringraum gar nicht entsteht. 



Geeignete Pfahlsysteme für die G 

Gefährdungs
situation VII 

1. kein 
Stau bzw. 

Grundwasser 

mn -----
II. Stau- bzw. 

Grundwasser 

Schadstoff-
konzentration 1 Gefährdungs -

im Boden bzw. und im situation 
Wasser oberhalb der 

n11nl R:uriiPl"P 

=< p 

> p 5 s 

hrdungssituation 1 und II 

s; 1,0m 

Prüfung im Einzelfall 
erforderlich 

Mächtigkeit der geologischen Barriere 

> 1,0-2,0 m > 2,0-5,0 m 

mit I ohne Betonitplombe alle Pfahlsysteme einsetzbar 
keine weiteren Maßnahmen 

>5,0m 

5, 13, 14, 20 i 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 
! 18, 1~20 18, 1~ 20 

'·-··-·-·-··-·--···----·-·-·-·-·-·-·-··!---·-···-··-·-·-·-··-·-···-·····-„-„.--·- -···-·--··-·--··-„····-·--·---·--
Betonitplombe 

erforderlich 

! 

1 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 
l 18, 19, 20 

5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 
18, 19,20 

> s ·--„·-·---····-·--···-···-··-·······-·-·-··--!. 
1 

nH .......... „. - ... ----.=.........:-

Bohrpflhle 
1. Drehbohrverfahreo 
2. Preßbelonverfahren 
3. Schlagbohrverfahren mit Greiferaushub 

II 

4. Teilverdrängungsbohrplahl mit l<lelnem und großem Seelemtlllr 
Verdrllngungapflhle 
5. Mörtel-Verpreß-Plahl (MV-Pfahl) 
6. Ortbetooplahl mit Kopframmung (SIMPLEX) 
7. Drtbetonplahl mit Kopframmung und 60' -Spitze (SIMPLEX) 
8. Ortbetonplahl mit Fußrammung 
9. Ortbelonpfahl mit Fußrarnmung und 50•-spitze 

5, 13, 14„ 20 ! 

i 
5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 

18, 19,20 
! . 

5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 
18, 19, 20 

Prüfung Im Einzelfall 
erforderlich 

-··--„·-·---„-··-·---·--·--··-·-······-·1--··--·-·-···-···-·- --·-·-- ·-·-·--„·-·r-·-·---·-----·-·-·········-··--·---·--

seton1tp1ombe i 5*, 7*, 9*,11', 13',14*, i 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 
erforderlich ! 16*, 18*, 19*, 20· ! 18, 19, 20 

10. Ortbelonschraubplahl mit wiederveiwendbarem Bohri«>pf (ATLAS. SW) 
11. Ortbelonschraubplahl mit wiederveiwendbarem Bohr1<opf und 60'-Spitze (ATLAS, SW) 
12. Ortbetonschraubpfahl mit verlorenem Bohr1<opf (TUBEX, FUNDEX) 
13. Ortbetonschraubpfahl m. vert. Bohri«>pf u. integr. Verpreßvorrichtung ü. d. Pfahlfuß (TUBEX) 
14. Spannbeton1"rtigschraubpfahl (FSB) 
15. Stahlrarnmplahl 
16. Stahlrarnmpfahl mit 60'-Spltze 
17. Staht-/Spannbeton1"rtigrammpfahl 
18. Stahl-1Spannbelon1"rtigrammpfahl mil 60•-Spitze 
19. Stahl-/Spannbelon1"rtigrammplahl mU 60*-Spitze u. lntegr. Verpraßvooichtung o. d. Pfahlmanlel 
20. Stahl-/Spannbetonfertigrammpfahl mit 60*-Spitze u. lntegr. Verpreßvomchtung 0. d. Pfahlfuß 

') lgeeignet wenn 2,0 m reine Kleischlcht nachgewiesen wird 
l mit Betonltplanbe: alle Pfahlsysteme einsetzbar 

Anmerk.Ungen: -

- bei O~hreitungen der PrOfwerte lst das Pfahlsystem mit der Umweltbehörde abzustimmen 
- bei Überschreitung der Sanierungsleltwerte können ggf. zusätzliche Überwachungsmaßnahmen erforder1ich sein 



Bewertungsschwellen gem. Bewertungsverfahren -Grundwasserpfad- (5] · 

Bewertunc sschwellen 

Vorkommen in: Boden Grundwasser 
p s p s 

Konzentration lma/ka TSl lun/I) 
Inhaltsstoffe 
anoraanische Verunreiniaunaen 
Arsen 50 50 30 100 ·-Blei 300 600 50 200 
Cadmium 5 20 2,5 10 .. 
Chrom aes. 200 800 50 200 -·--
Kunfer 300 500 50 200 -·· ··-
Nickel - 200 500 50 200 __ 
Quecksilber 5 10 0,5 2 ----
Zink 1.000 3.000 200 _!l.22.._ 
Zinn 50 300 30 150 - . 
Cvanid komolex nebun.den 50 500 50 
Cvanid leicht freisetzbar 10 100 30 
oraanische Verunreininunaen 
Benzinkohlenwasserstoffe 50 * 50-500 100NG --
Mineralöl 500 * 500-5000 100NG 
einkernige aromatische Verbindungen 
Summe aus Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 

2,5 • 2,5-30 10 Xylole (BTEX) 
Benzol 05 * 0 5-2 1 
Phenolindex 1 10 15 
polyzyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe IPAKl 
Summe PAK nach EPA 20 * 20-200 5 
Summe PAK nachTVO - - 1 02 
Benzo-a-ovren 1 * 1-10 1 0,2 
Leichtflüchtige, chlorierte 
Kohlenwasserstoffe ILCKWl 
§ _ummeLCKW 2,5 * 2,5-30 .10 
Summe Tetrachlorkohlenstoff+ 

1,5 * 1,5-7 3 1,2 Dichlorethan - · 
Vinvlchlorid - - 1 1 NG 

NG: NachweiSgrenze 50 Hamburger Werte 

Sofern in Hamburg bereits Prüfwerte oder Sanierungsleitwerte festgelegt wurden, 
sind sie übernommen worden. Es gelten jeweils die aktuellen Prüf- und 
Sanierungsleitwerte. Für alle anderen Parameter gelten hilfsweise zunächst die 
entsprechenden Werte aus den Niederländischen Leitfaden zur Bodenbewertung 
und Sanierung. 

• gestaffelte Sanierungsleitwerte (in Abhängigkeit von hydrologischer Situation) 
s. [2] und (3] 

200 
100 

* 100-400 
* 100-400 

* 10-50 

• 1-5 

50 

• 5-20 
• 0 2-2 

1 

* 10-50 

* 3-15 

* 1-5 
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